
 
 
 
 

Änderung des LROP; 
allgemeine Planungsabsichten 

Bek. d. ML v. 24.07.2013, Az.: 303.1-20 302/26-2-1 

Gemäß § 3 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 1 NROG vom 18. 7. 2012 (Nds. GVBl. S. 252) wird hiermit ein 
Verfahren zur Änderung des LROP i.d.F. vom 8.5.2008 (Nds. GVBl. S. 132), geändert durch Verord-
nung vom 24.9.2012 (Nds. GVBl. S. 350) nach den §§ 7 bis 11 ROG vom 22.12. 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585), i. V. m. § 3 
Abs. 2 bis 7 und § 4 NROG eingeleitet. 

I. 

Das Änderungsverfahren soll auf diejenigen Regelungen beschränkt werden, die einer kurzfristigen 
Aktualisierung bedürfen und im Vorfeld der Arbeiten an einem neuen Landesentwicklungsprogramm 
entschieden werden können. Das Änderungsverfahren soll daher nur die nachfolgend aufgeführten 
Regelungen umfassen: 

In Abschnitt 1.1 (Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes) sollen  

� in Ziffer 02, Satz 3, Instrumente der Regionalplanung zur Begrenzung des Flächenverbrauchs und 
zur Stärkung des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung festgelegt werden so-
wie 

� in Ziffer 07, Satz 3, die Regelungen zur Kommunikationstechnologie mit dem Zusatz „vorzugsweise 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze“ ergänzt werden. 

In Abschnitt 2.2 (Entwicklung der Zentralen Orte) sollen im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung 
die Regelungen zu den mittelzentralen Verflechtungsbereichen der Zentralen Orte konkretisiert und 
dafür Mittelbereiche festgelegt werden. 

In Abschnitt 2.3 (Entwicklung der Versorgungsstrukturen) sollen in Ziffer 03 die Regelungen der aktu-
ellen Rechtsprechung angepasst werden. Die Regelungen zum Kongruenzgebot sollen konkretisiert 
und Festlegungen für eine raumverträgliche Kaufkraftabschöpfung geplanter Einzelhandelsgroßpro-
jekte aus Räumen außerhalb der jeweiligen Verflechtungsbereiche getroffen werden. Dazu soll festge-
legt werden, dass Einzelhandelsgroßprojekte der Versorgung des Verflechtungsbereichs der Stand-
ortgemeinde dienen; für die Beurteilung der Raumverträglichkeit soll ein konkreter Wert der maxima-
len Kaufkraftabschöpfung aus Räumen außerhalb des jeweiligen Verflechtungsbereiches festgelegt 
werden  

In Abschnitt 3.1.1 (Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Bodenschutz) 
sollen in Ziffer 01 Regelungen für Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten getroffen werden, um im Hin-
blick auf die Klimabilanz und den Klimawandel die Treibhausgasfreisetzung zu vermeiden sowie die 
biologische Vielfalt zu schützen. 

Als sachlich und räumlich konkretisierte Ziele der Raumordnung sollen daher zur Umsetzung des in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 8 ROG normierten Grundsatzes der Raumordnung zur Erhaltung und Entwick-
lung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe entsprechende Vorranggebiete in A n l a g e  2  
festgelegt werden. Kriterien für die Festlegung dieser Vorranggebiete sind insbesondere die Menge 
des gebundenen klimaschädlichen Stoffes je Flächeneinheit und die derzeitige Qualität sowie Ent-
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wicklungsfähigkeit als Senke bzw. Speicher für klimaschädliche Stoffe in Abwägung mit konkurrieren-
den Nutzungen. In besonderem Maße geeignet sind die bisher als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 
für den Torfabbau festgelegten Gebiete, einerseits aufgrund der vorhandenen Torfmächtigkeiten, an-
dererseits aufgrund der dort erfolgten Freihaltung von entgegenstehenden anderen Nutzungen. 

In Abschnitt 3.1.2 (Natur und Landschaft) sollen in Ziffer 02 die Regelungen zur Biodiversität und zur 
Biotopvernetzung konkretisiert werden. Gemäß der Maßstabsebene des LROP sollen Gebiete mit 
internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung für Arten und Biotope berücksichtigt werden. 
Waldlebensräume, Lebensräume des trockenen sowie feuchten Offenlandes und Fließgewässer sol-
len in einem landesweiten Verbundsystem gesichert und entwickelt werden. Das landesweite Biotop-
verbundsystem soll an vorliegende Biotopverbundplanungen der Nachbarländer anknüpfen, somit Teil 
eines bundesweiten Biotopverbundes sein und auch der Umsetzung von Natura 2000 dienen.  

Wesentliche Bausteine des Biotopverbundes sind die Gebiete des Natura 2000-Netzes, Gebiete ge-
samtstaatlich repräsentativer Bedeutung, die für die Biotopvernetzung geeigneten Schutzgebietstypen 
gem. § 20 Abs. 2 BNatSchG, Gebiete des Nds. Fließgewässerschutzsystems, des Nds. Auenpro-
gramms, des Nds. Moorschutzprogramms, die prioritären Abschnitte nach dem Bundesprogramm 
Wiedervernetzung mit Ergänzungen aus landesweiter Sicht, die Flächen des grünen Bandes sowie 
die Flächen des Nationalen Naturerbes.  

Zur Unterstützung der Umsetzung des Biotopverbundes durch die nachgeordneten Planungsebenen 
und zur Schonung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen sollen Regelungen zur räumlichen Steue-
rung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen aufgenommen werden.   

In Abschnitt 3.2.1 (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei) sollen in Ziffer 01 Regelungen zur Redu-
zierung des Verlustes von für die Landwirtschaft und die Agrarstruktur bedeutsamen Flächenpotenzia-
len festgelegt werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Regelungen zu Flächenpoolmodellen 
für den ökologischen Ausgleich festgelegt werden.   

In Abschnitt 3.2.2 (Rohstoffgewinnung) sollen  

� die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (VRR) für den Torfabbau gestrichen werden. Im Einzelnen 
sind dies die VRR  
o Nr. 3, „Altendorfer-/Neulander Moor bei Wischhafen/Drochtersen in den Landkreisen Cuxhaven 

und Stade, 
o Nr. 7.1 und 7.2, „Kehdinger Moor“ bei Stade / Drochtersen im Landkreis Stade, 
o Nr. 13, „Wildes Moor“ bei Sellstedt / Schiffdorf im Landkreis Cuxhaven, 
o Nr. 15.3 und 15.4, „Wiesmoor Nord“ bei Aurich / Großefehn im Landkreis Aurich, 
o Nr. 23, „Gnarrenburger Moor“ bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg, 
o Nr. 26, „Friedeburger Moor“ bei Wiesmoor im Landkreis Aurich, 
o Nr. 27, „Sauensieker Moor“ bei Harsefeld / Sauensieken im Landkreis Stade, 
o Nr. 34, „westliches Gnarrenburger Moor“ bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg, 
o Nr. 38, „Neuendorfer Moor“ bei Wiesmoor in den Landkreisen Aurich und Leer, 
o Nr. 48.1, „Jaderkreuzmoor“ bei Rastede / Lehmden in den Landkreisen Ammerland und We-

sermarsch, 
o Nr. 50.1 und 50.2, „Rüdershausener Moor“ bei Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch, 
o Nr. 59.2 und 59.3, „Ihausener Moor“ bei Westerstede / Uplengen, in den Landkreisen Ammer-

land und Leer, 
o Nr. 61.1 bis 61.3 „Hankhausermoor“ bei Rastede in den Landkreisen Ammerland und Weser-

marsch sowie der Stadt Oldenburg, 
o Nr. 69, „südliches Wilstedter Moor“ bei Grasberg im Landkreis Osterholz, 
o Nr. 72.1 bis 72.7, „Großes Wildenlohsmoor“ bei Edewecht / Bad Zwischenahn im Landkreis 

Ammerland, 
o Nr. 74.4 und 74.5, „Ostermoor“ bei Saterland im Landkreis Cloppenburg, 
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o Nr. 79.1 und 79.2, „Esterweger Dose“ bei Saterland im Landkreis  Cloppenburg, 
o Nr. 80.2 und 80.3, 80.5 bis 80.9 sowie 80.11 und 80.12, „Hülsberger Moor“ bei Friesoythe/Ede-

wecht in den Landkreisen Cloppenburg und Ammerland, 
o Nr. 82.1 bis 82.4, „Benthuller Moor“ bei Benthullen im Landkreis Oldenburg, 
o Nr. 86.1 und 86.2, „östliche Nordweide“ bei Sedelsberg im Landkreis Cloppenburg, 
o Nr. 112.2 und 112.4 bis 112.15, „Altendorfer Moor“ bei Meppen im Landkreis Emsland, 
o Nr. 122, „nördliches Bourtanger Moor“ bei Twist / Pühlen im Landkreis Emsland, 
o Nr. 124.1 und 124.3 sowie 124.7 und 124.8, „nördliches Bourtanger Moor“ bei Twist in den 

Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, 
o Nr. 129, „Hohes Moor“ bei Kirchdorf im Landkreis Nienburg, 
o Nr. 139.1 und 139.2 „Großes Uchter Moor“ bei Uchte / Kirchdorf in den Landkreisen Nienburg 

und Diepholz, 
o Nr. 146, „Campemoor“ bei Damme / Vörden in den Landkreisen Osnabrück und Vechta, 
o Nr. 326.2, „Hymenmoor“ bei Neuenwald / Drangstedt im Landkreis Cuxhaven, 
o Nr. 327.1 und 327.2, „Wildenlohsmoor“ bei Korsorsberg / Hundsmühlen im Landkreis Oldenburg 

und 
o Nr. 335.1 und 335.2, „Weißes Moor“ bei Sauensiek / Wohnste im Landkreis Stade. 

Die Regelungen in den Ziffern 04 und 05 (Sätze 8 bis 12) und die A n l a g e  2  sollen entspre-
chend angepasst werden. 

� in Ziffer 06 eine Regelung eingefügt werden, die den Trägern der Regionalplanung im Hinblick auf 
die aus landesweiter Sicht definierten Ziele zum Klima- und Naturschutz, zur biologischen Vielfalt 
und zur Wiedervernässung die Festlegung von Vorranggebieten von regionaler Bedeutung und 
Vorbehaltsgebieten Rohstoffgewinnung für einen Torfabbau untersagt. Ausgenommen hiervon sol-
len Torfentnahmen für die Nutzung in den staatlich anerkannten Moorheilbädern und Orten mit 
Moor-Kurbetrieb sein. 

� in Ziffer 07 die Regelungen zur zeitlichen Steuerung des Bodenabbaus (Abbaustufenregelung) der 
aktuellen Rechtsprechung angepasst werden. 

In Abschnitt 4.1.1 (Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik) sollen in Ziffer 03 

� in Satz 2 im zweiten Spiegelstrich der Standort Flughafen Hannover-Langenhagen, im vierten 
Spiegelstrich jeweils die Standorte Göttingen und Bovenden sowie im fünften Spiegelstrich Bohmte 
als landesbedeutsamer logistischer Knoten ergänzt werden; 

� in Satz 5 im vierten Spiegelstrich die Standorte Göttingen und Bovenden jeweils als selbständiges 
Güterverkehrszentrum und im siebten Spiegelstrich der Standort Bohmte als Güterverkehrszent-
rum festgelegt werden; die A n l a g e  2  soll entsprechend geändert werden. 

In Abschnitt 4.1.2 (Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr) soll in Ziffer 
04 nach Satz 3 die Sicherung der Bahnstrecke Bassum-Sulingen-Landesgrenze (Rahden) aufge-
nommen werden. 

In Abschnitt 4.1.4 (Schifffahrt, Häfen) soll in Ziffer 01 

� Satz 1  wie folgt geändert werden: 
„Das transeuropäische Netz der Seeschifffahrtsstraßen und Binnenschifffahrtsstraßen ist umwelt-
verträglich zu sichern und bei Bedarf auszubauen; es ist in der Anlage 2 als Vorranggebiet Schiff-
fahrt festgelegt.“  

� Satz 3 dahingehend ergänzt werden, dass die Hafenhinterlandverbindungen der Seehäfen mit 
Eisenbahnstrecken und Binnenschifffahrtsstraßen weiter zu entwickeln sind und bei Bedarf hierfür 
auch stillgelegte Strecken wieder nutzbar gemacht werden sollen.  
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In Abschnitt 4.2 (Energie) sollen  

� in Ziffer 01 Regelungen zur Entwicklung landesbedeutsamer Energiecluster auf Basis erneuerbarer 
Energien (z.B. für den Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen) ergänzt werden;  

� in Ziffer 03 die Regelungen zu den festgelegten Vorranggebieten Großkraftwerk dahingehend er-
gänzt werden, dass ein Neubau von Kraftwerken zur Begleitung des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien oder für industrielle Prozesse an diesen Standorten nur dann zulässig ist, wenn der Wir-
kungsgrad mindestens 55 % erreicht;  

� in Ziffer 07, Satz 9, Alternative b) gestrichen werden; 

� in Ziffer 07, Satz 14, sowie in der A n l a g e  2  auf der Basis der Ergebnisse vorhabenbezogener 
Prüfverfahren (Raumordnungsverfahren) für die geplanten Höchstspannungsleitungen von Dörpen 
(Lk Emsland) Richtung Niederrhein sowie von Emden Richtung Conneforde raumverträgliche 
Trassenverläufe als Ziele der Raumordnung festgelegt werden; 

� in Ziffer 08 im Hinblick auf die Offshore-Netzentwicklungsplanung Regelungen für die Festlegung 
einer dritten Trasse zur Ableitung der in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor der niedersäch-
sischen Küste durch Anlagen zur Windenergienutzung auf See erzeugten Energie durch die 12-
Seemeilen-Zone getroffen werden; eine entsprechende Festlegung in der A n l a g e  2  ist beab-
sichtigt; 

� In Ziffer 09 sollen auf Basis der Ergebnisse eines Raumordnungsverfahrens vorsorgende Rege-
lungen zur Begrenzung von Bodenabsenkungen für das Kavernenfeld Etzel festgelegt werden. 

In Abschnitt 4.3 (Sonstige Standort- und Flächenanforderungen) sollen  

� in Ziffer 02 der erste Spiegelstrich mit der Festlegung des Vorranggebietes Entsorgung radioaktiver 
Abfälle für das Erkundungsbergwerk Gorleben sowie für das benachbarte Zwischenlager für radio-
aktive Abfälle in der Gemeinde Gorleben gestrichen und die A n l a g e  2  entsprechend geändert 
werden und 

� als neue Ziffer 03 auf der Basis des Abfallwirtschaftsplans Niedersachsen textliche Aussagen zur 
Berücksichtigung des fachplanerisch festgestellten Bedarfs an Deponieraum insbesondere der 
Klasse I festgelegt werden. 

II. 

Integriert in das Änderungsverfahren wird eine Umweltprüfung gem. § 9 ROG durchgeführt.  

Die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung dieser Änderungen des 
LROP auf die Umwelt haben kann, werden in einem Umweltbericht erfasst, beschrieben und bewertet. 
Im Umweltbericht werden auch etwaige Planungsalternativen für Festlegungen mit erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen berücksichtigt. 

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens nach § 10 ROG i. V. m. § 3 Abs. 2 bis 6 und § 6 Abs. 1 NROG 
wird für die Verfahrensbeteiligten und für die Öffentlichkeit die Gelegenheit bestehen, zum Entwurf für 
die Änderung des LROP und zum begleitenden Umweltbericht Stellungnahmen abzugeben. Der Um-
weltbericht und die vorgebrachten Stellungnahmen werden in der Abwägung und bei der Beschluss-
fassung über die Änderung des LROP berücksichtigt. 

III. 

Die Träger der Regionalplanung, die Gemeinden und die kommunalen Spitzenverbände, alle ande-
ren öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts, soweit sie von den Planungen berührt werden, 
sowie sonstige Körperschaften, Verbände und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich für die Landes-
entwicklung von Bedeutung ist, werden aufgefordert, Hinweise und Anregungen für diese Änderung 
des LROP spätestens bis zum  

20. September 2013 
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zu richten an das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz - Referat 303 -, Calenberger Straße 2, 30169 Hannover. 

Der gesamte Prozess des Verfahrens zu dieser Änderung des LROP soll im Wesentlichen als in-
ternetbasiertes Verfahren durchgeführt werden. Informationen hierzu finden Sie unter der Internetseite 
www.LROP-online.de. Weitere Informationen zum LROP finden Sie darüber hinaus unter der Internet-
seite www.raumordnung.niedersachsen.de in der Rubrik Landes-Raumordnungsprogramm. 

Nach Fertigstellung des Entwurfs wird das Beteiligungsverfahren gemäß den o. a. Vorschriften des 
ROG und NROG voraussichtlich noch Ende 2013 eingeleitet. 

 


